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Beschlussvorlage Vorlage Nr.: BV/155/2021 
 

Datum: 14.10.2021   

Federführung: Hauptverwaltung 

Sachbearbeiter/-in Joachim Brink 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Rat 04.11.2021 öffentlich 

 
 
Bestimmung von Ortsvorsteher/innen  
a.) für den Ortsteil Langholt  
b.) für den Ortsteil Potshausen 
 
Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Ostrhauderfehn sind für die Ortsteile Langholt 
und Potshausen Ortsvorsteher/innen zu bestimmen. Gemäß § 96 NKomVG bestimmt 
der Rat für die Dauer der Wahlperiode die/den Ortsvorsteher/in aufgrund des 
Vorschlags der Fraktion, deren Mitglieder der Partei oder Wählergruppe angehören, 
die in der Ortschaft bei der Gemeindewahl die meisten Stimmen erhalten hat. 
 
Die Stimmenverteilung in Langholt stellt sich wie folgt dar: 
 
Langholt: SPD: 179 Stimmen 
 CDU: 183 Stimmen 
 GRÜNE: 152 Stimmen 
 UWG: 316 Stimmen 
 
Vorschlagsberechtigt ist die Fraktion der UWG. 
 
In Potshausen ergab sich folgende Stimmenverteilung: 
 
Potshausen: SPD: 77 Stimmen 
 CDU: 310 Stimmen 
 GRÜNE: 92 Stimmen 
 UWG: 41 Stimmen 
 
Vorschlagsberechtigt ist die Fraktion der CDU.  
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